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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 08.11.1977

Norm

StGB §15 B3

Rechtssatz

Der (50 Meter vor Erreichen des Tatorts zufolge Erblicken eines Einsatzfahrzeuges abgebrochene) Marsch zur

Apotheke, um durch deren bereits vorher eingeschlagenes Fenster einzusteigen und Suchtgift zu stehlen, begründet

strafbaren Versuch des Diebstahls durch Einbruch und des Suchtgifterwerbs nach § 9 Abs 1 Z 2 SGG.

Entscheidungstexte

11 Os 144/77

Entscheidungstext OGH 08.11.1977 11 Os 144/77

13 Os 110/12v

Entscheidungstext OGH 22.11.2012 13 Os 110/12v

Vgl auch; Beisatz: Hier: Der Täter begab sich nach Auskundschaftung mehrerer möglicher Tatobjekte und

Vereinbarung der Fluchtrichtung mit Sturmhaube, doppelter Kleidung und einer Gaspistole zur Tankstelle und

beobachtete diese aus geringer Entfernung. (T1)

Schlagworte
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